
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 42 Sbg. GBG
 Sbg. GBG - Salzburger Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.07.2024

Aufgaben der Kontaktfrauen

 

§ 42

 

(1) Die Kontaktfrauen haben sich mit den die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und die Frauenförderung in

ihrer Dienststelle betre4enden Fragen zu befassen und an der Umsetzung des Frauenförderplans aktiv mitzuwirken.

Zu den Aufgaben der Kontaktfrauen zählen insbesondere:

1. die Weitergabe von Informationen, insbesondere auch aus den Kontaktfrauenbesprechungen;

2. die Motivierung der Mitarbeiterinnen zu Schulungen und Bewerbungen;

3. die Vermittlung zwischen den Bediensteten und den Führungskräften ihrer Dienststellen in Angelegenheiten der

Gleichbehandlung von Frauen und Männern und der Frauenförderung;

4. die Unterstützung der Bediensteten in Kon<iktfällen mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit

Vorgesetzten bei behaupteter Diskriminierung auf Grund des Geschlechts sowie die Weiterleitung von Problemen

an die Vorgesetzten, die Personalvertretung und die Gleichbehandlungsbeauftragte oder den

Gleichbehandlungsbeauftragten;

5. die Funktion als Ansprechpartnerin bei Belästigung und sexueller Belästigung;

6. die Erarbeitung von Vorschlägen für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie in ihren Dienststellen;

7. der Informationsaustausch mit der oder dem Gleichbehandlungsbeauftragten.

 

(2) Die Interventionen der Kontaktfrauen an die Gleichbehandlungsbeauftragte oder den

Gleichbehandlungsbeauftragten oder die zuständige Gleichbehandlungskommission müssen nicht im Dienstweg

erfolgen.

 

(3) Die Kontaktfrauen können sich über alle Maßnahmen und Entscheidungen, die die Umsetzung des

Frauenförderplans in ihrer Dienststelle betre4en, bei der Dienststellenleiterin oder dem Dienststellenleiter

informieren.
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